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Amt der Burgenländischen Landesregierung 
 
 
Zahl: A2/L.RO3320-10001-8-2017 

337. Genehmigung der 10. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 25. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3320-
10001-8-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf 
vom 18. August 2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (10. Änderung), gemäß § 19 
Abs. 4 in Verbindung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Die 10. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf bein-
haltet in der KG Kleinmutschen die Umwidmung in „Grünfläche - Jagdhütte“. Weiters erfolgt in der KG Unter-
pullendorf eine Anpassung im Bereich der Kenntlichmachung der L225. In den KG Frankenau, Großmutschen 
und Unterpullendorf erfolgen Berichtigungen im Bereich von Verkehrsflächen und der Gemeindegrenze auf 
Basis der aktuellen DKM. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 
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Zahl: A2/L.RO3367-10001-19-2017 

338. Genehmigung der 7. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Müllendorf 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 25. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3367-
10001-19-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Müllendorf vom 21. Juni 
2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (7. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbin-
dung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 7. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Müllendorf wird eine 
Umwidmung in „Verkehrsfläche der Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“ vorgenommen. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3390-10002-16-2017 

339. Genehmigung der 14. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Stadtgemeinde Pinkafeld 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 25. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3390-
10002-16-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Pinkafeld vom 23. Au-
gust 2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (14. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in 
Verbindung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 14. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Stadtgemeinde Pinkafeld erfolgen 
Umwidmungen in „Bauland - Wohngebiet“, „Verkehrsfläche der Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“, 
„Aufschließungsgebiet - Betriebsgebiet“, „Deponie - Bodenaushub“, „Grünfläche - Bioabfallsammelstelle, -
zwischenlagerung und Kompostierung“, „Grünfläche - Hausgärten“, „Bauland - Gemischtes Baugebiet“ und 
„Bauland - Dorfgebiet“. Außerdem werden als „Wald (Grünland - forstwirtschaftlich genutzte Fläche)“ festge-
legte Flächen kenntlich gemacht. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 
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Zahl: A2/L.RO3397-10002-10-2017 

340. Genehmigung der 14. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Rechnitz 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 25. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3397-
10002-10-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Rechnitz vom 19. August 
2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (14. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbin-
dung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 14. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Rechnitz wird eine 
Umwidmung in „Grünfläche - Weingut“ vorgenommen. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3431-10003-8-2017 

341. Genehmigung der 12. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Weppersdorf 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 25. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3431-
10003-8-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Weppersdorf vom  
17. August 2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (12. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 
in Verbindung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 12. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Weppersdorf er-
folgen Umwidmungen in „Grünfläche - Nicht-landwirtschaftliche Bauten zur Grünlandnutzung“, „Bauland - 
Gemischtes Baugebiet“ und „Grünfläche - Grüngürtel“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3433-10002-17-2017 

342. Genehmigung der 13. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Wiesfleck 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 25. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3433-
10002-17-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Wiesfleck vom 18. August 
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2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (13. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbin-
dung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 13. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Wiesfleck werden in der 
KG Wiesfleck Umwidmungen in „Bauland - Wohngebiet“, „Bauland - Dorfgebiet“, „Bauland - Gemischtes 
Baugebiet“, „Grünfläche - Tierhaltung“, „Grünfläche - Rückhaltebecken“ „Landwirtschaftlich genutzte Grün-
fläche“ und „Verkehrsfläche der Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“ durchgeführt. In der KG Schrei-
bersdorf erfolgen Umwidmungen in „Bauland - Dorfgebiet“, „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“, und 
„Verkehrsfläche der Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“.  

Weiters erfolgen im Gemeindegebiet Kenntlichmachungen sowie Anpassungen von Kenntlichmachungen 
im Bereich der Landesstraße L356 sowie von „Gewässern (oberirdisch)“ und „Wald (Grünland - forstwirt-
schaftlich genutzte Fläche)“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3436-10002-10-2017 

343. Genehmigung der 20. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Wolfau 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 25. Oktober 2017 unter Zahl: A2/L.RO3436-
10002-10-2017 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Wolfau vom 23. August 
2017, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (20. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in Verbin-
dung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 20. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Wolfau erfolgen 
Umwidmungen in „Bauland - Dorfgebiet“, „Bauland - Wohngebiet“, „Verkehrsfläche der Gemeinde, Güter-
wege, Interessentenwege“ und „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“. Weiters erfolgen Anpassungen im 
Bereich der Landesstraße L378. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 
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